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Aufgrund des § 1 Satz 1 des Gesetzes
zur Bestimmung von Zuständigkeiten
vom 3. April 1998 (GVBl. I S. 98), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13. Dezember
2012 (GVBl. S. 622), verordnet die Lan-
desregierung:

Artikel 1

Die Verordnung über Zuständigkeiten
nach dem Geldwäschegesetz vom 2. De-
zember 2014 (GVBl. S. 330) wird wie folgt
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In dem Satzteil vor Nr. 1 wird das
Wort „Behörde“ durch „Aufsichts-
behörde“ ersetzt.

b) In Nr. 1 wird die Angabe „§ 16 
Abs. 2 Nr. 8a des Geldwäschegeset-

zes vom 13. August 2008 (BGBl. I 
S. 1690), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 15. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 934),“ durch „§ 50 Nr. 8 des
Geldwäschegesetzes vom 23. Juni
2017 (BGBl. I S. 1822)“ ersetzt.

c) In Nr. 2 wird die Angabe „§ 16 
Abs. 2 Nr. 9“ durch „§ 50 Nr. 9“ er-
setzt.

2. § 2 wird aufgehoben.

3. Die bisherigen §§ 3 und 4 werden die
§§ 2 und 3.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.
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*) Ändert FFN 24-48

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten 

nach dem Geldwäschegesetz*)
Vom 6. September 2017

Wiesbaden, den 6. September 2017

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h
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Aufgrund

1. des § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 5 des Hessi-
schen Beamtengesetzes vom 27. Mai
2013 (GVBl. S. 218, 508), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 5. Februar
2016 (GVBl. S. 30), in Verbindung mit
§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 2 der Hessi-
schen Ernennungsverordnung vom
17. Oktober 2014 (GVBl. S. 248),

2. des § 24 Abs. 2, des § 49 Abs. 1, des 
§ 51 Abs. 1, des § 58 Abs. 4, des § 72
Abs. 1 Satz 1, des § 73 Abs. 1 und des
§ 78 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 und 4, je-
weils in Verbindung mit § 3 Abs. 7
des Hessischen Beamtengesetzes,

3. des § 3 Abs. 6 Satz 2 des Hessischen
Beamtengesetzes,

4. des § 80 Abs. 5 des Hessischen Beam-
tengesetzes in Verbindung mit § 17
Abs. 5 Satz 2 der Hessischen Beihil-
fenverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Dezember
2001 (GVBl. I S. 482, 491, 564), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 
28. September 2015 (GVBl. S. 370),

5. des § 84 Satz 2 des Hessischen Beam-
tengesetzes in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Satz 1 der Dienstjubiläumsver-
ordung vom 11. Mai 2001 (GVBl. I 
S. 251), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 3. November 2014
(GVBl. S. 269),

6. des § 23 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des
Hessischen Beamtengesetzes in Ver-
bindung mit § 9 Abs. 4 Satz 4 und
Abs. 5 Satz 2 der Hessischen Lauf-
bahnverordnung vom 17. Februar
2014 (GVBl. S. 57), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Februar 2016
(GVBl. S. 30), in Verbindung mit § 3
Abs. 7 des Hessischen Beamtengeset-
zes,

7. des § 70 Satz 1 und 2

a) Nr. 4 des Hessischen Beamtenge-
setzes, jeweils in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 Satz 1 und 2 der Hessi-
schen Urlaubsverordnung vom 
12. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 671), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 6. Mai 2017
(GVBl. S. 82),

b) Nr. 6 des Hessischen Beamtenge-
setzes in Verbindung mit § 15 
Abs. 1 der Hessischen Urlaubsver-
ordnung und

c) Nr. 7 des Hessischen Beamtenge-
setzes in Verbindung mit § 16 der
Hessischen Urlaubsverordnung,

8. des § 68 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen
Besoldungsgesetzes vom 27. Mai

2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 31. Janu-
ar 2017 (GVBl. S. 10), jeweils auch in
Verbindung mit § 63 Abs. 1 des Hes-
sischen Besoldungsgesetzes und § 1
Abs. 7 des Gesetzes über die Bezüge
der Mitglieder der Landesregierung
vom 27. Juli 1993 (GVBl. I S. 339), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
30. November 2015 (GVBl. S. 442),

9. des § 9 Abs. 2 und des § 22 Abs. 3
Satz 1 des Hessischen Reisekostenge-
setzes vom 9. Oktober 2009 (GVBl. I
S. 397), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 594),

10. des § 14 des Hessischen Umzugskos-
tengesetzes vom 26. Oktober 1993
(GVBl. I S. 464), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Juli 2015
(GVBl. S. 318),

11. des § 54 Abs. 3 Satz 2 des Beamten-
statusgesetzes vom 17. Juni 2008
(BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 8. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1570),

verordnet der Ministerpräsident, soweit
Befugnisse nach § 1 Abs. 3 der Hessi-
schen Ernennungsverordnung und § 68
Abs. 2 Satz 3 des Hessischen Besoldungs-
gesetzes übertragen werden im Einver-
nehmen mit dem Minister des Innern und
für Sport:

§ 1

Zuständigkeiten nach dem
Hessischen Beamtengesetz und 

dem Beamtenstatusgesetz

Dem Hessischen Statistischen Landes-
amt und der Hessischen Landeszentrale
für politische Bildung wird für ihren Zu-
ständigkeitsbereich die Befugnis übertra-
gen,

1. Beamtinnen und Beamte bis ein-
schließlich Besoldungsgruppe A 15

a) zu ernennen, zu entlassen und in
den Ruhestand zu versetzen,

b) nach den §§ 24 bis 26 des Hessi-
schen Beamtengesetzes und den
§§ 14 und 15 des Beamtenstatus-
gesetzes zu einem anderen
Dienstherrn oder zu einer anderen
Verwaltung abzuordnen und zu
versetzen sowie das Einverständ-
nis zu deren Abordnung und Ver-
setzung in ihren Zuständigkeitsbe-
reich nach § 24 Abs. 3 Satz 2 und 3
des Hessischen Beamtengesetzes
und § 14 Abs. 4 Satz 1 und § 15
Abs. 3 Satz 1 des Beamtenstatus-
gesetzes zu erklären,*) FFN 320-211

Verordnung
über Zuständigkeiten in beamtenrechtlichen Personalangelegenheiten 

im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten*)

Vom 6. September 2017
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2. nach § 49 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes einer Beamtin oder ei-
nem Beamten aus zwingenden
dienstlichen Gründen die Führung
der Dienstgeschäfte nach § 39 des
Beamtenstatusgesetzes zu verbieten,

3. nach § 51 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Zustimmung zu
Ausnahmen vom Verbot der Annah-
me von Belohnungen, Geschenken
und sonstigen Vorteilen bis zum Wert
von 75 Euro nach § 42 Abs. 1 des Be-
amtenstatusgesetzes im Einzelfall zu
erteilen,

4. nach § 58 Abs. 4 des Hessischen Be-
amtengesetzes einer entlassenen Be-
amtin oder einem entlassenen Beam-
ten die Führung der Amtsbezeich-
nung mit dem Zusatz „außer Dienst
(a. D.)“ zu erlauben und die Erlaubnis
zu widerrufen,

5. nach § 72 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme und
Fortführung einer Nebentätigkeit im
öffentlichen Dienst anzuordnen,

6. nach § 73 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme einer
Nebentätigkeit zu genehmigen,

7. nach

a) § 78 Abs. 1 Satz 3, auch in Verbin-
dung mit § 78 Abs. 4 des Hessi-
schen Beamtengesetzes die Anzei-
ge einer Tätigkeit nach § 41 Satz 1
des Beamtenstatusgesetzes entge-
genzunehmen,

b) § 78 Abs. 2 und 3 des Hessischen
Beamtengesetzes Ruhestandsbe-
amtinnen und Ruhestandsbeamten
sowie früheren Beamtinnen mit
Versorgungsbezügen und frühe-
ren Beamten mit Versorgungsbe-
zügen eine Erwerbstätigkeit oder
sonstige Beschäftigung nach § 41
Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes
zu untersagen,

8. nach § 81 des Hessischen Beamten-
gesetzes über Anträge auf Ersatz von
Sachschäden außerhalb der Unfallfür-
sorge nach dem Hessischen Beamten-
versorgungsgesetz zu entscheiden,

9. nach § 49 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. März 1999
(GVBl. I S. 248), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. Juni 2013
(GVBl. S. 447), Beamtinnen und Be-
amte ihres Zuständigkeitsbereiches in
Planstellen einzuweisen und deren
Personalhauptakten zu führen.

§ 2

Zuständigkeiten nach der Hessischen
Beihilfenverordnung

Dem Regierungspräsidium Kassel wird
die Befugnis übertragen, über Anträge
auf Gewährung von Beihilfen für die Be-
diensteten aus dem Geschäftsbereich des
Hessischen Ministerpräsidenten zu ent-
scheiden.

§ 3

Zuständigkeiten nach der 
Dienstjubiläumsverordnung

Den in § 1 aufgeführten Dienststellen
wird für ihren Zuständigkeitsbereich die
Befugnis übertragen, die Ehrung der Be-
amtinnen und Beamten vorzunehmen, die
eine Dienstzeit von 25 oder 40 Jahren
vollendet haben.

§ 4

Zuständigkeiten nach
laufbahnrechtlichen Vorschriften

Den in § 1 aufgeführten Dienststellen
wird für ihren Zuständigkeitsbereich die
Befugnis übertragen, für Beamtinnen und
Beamte des mittleren und gehobenen
Dienstes nach

1. § 9 Abs. 4 der Hessischen Laufbahn-
verordnung Zeiten hauptberuflicher
gleichwertiger Tätigkeiten auf die
Probezeit anzurechnen,

2. § 9 Abs. 5 der Hessischen Laufbahn-
verordnung die Probezeit zu verlän-
gern.

§ 5

Zuständigkeiten nach der 
Hessischen Urlaubsverordnung

(1) Den in § 1 aufgeführten Dienststel-
len wird für ihren Zuständigkeitsbereich
die Befugnis übertragen, nach § 15 Abs. 1
der Hessischen Urlaubsverordnung aus
wichtigem Grund Sonderurlaub ohne Be-
soldung zu gewähren.

(2) Den Leiterinnen und Leitern der in
§ 1 aufgeführten Dienststellen wird die
Befugnis übertragen, sich selbst Erho-
lungsurlaub im Rahmen ihrer Urlaubsan-
sprüche zu gewähren oder Dienstbefrei-
ung nach § 16 der Hessischen Urlaubs-
verordnung bis zu einem Tag zu erteilen.
Die Hessische Staatskanzlei ist vorher
schriftlich zu unterrichten.

(3) Der Hessischen Bezügestelle wird
für den Geschäftsbereich des Hessischen
Ministerpräsidenten die Befugnis übertra-
gen, den Betrag zur Abgeltung von euro-
parechtlichem Mindestjahresurlaub, der

1. wegen Dienstunfähigkeit infolge
Krankheit vor Beendigung des Beam-
tenverhältnisses nicht genommen
werden konnte oder

2. bei Versterben im aktiven Dienst
noch nicht genommen worden ist,

zu berechnen, festzusetzen und die Zah-
lung anzuordnen sowie über diesbezügli-
che Widersprüche zu entscheiden.

§ 6

Zuständigkeiten in 
Besoldungsangelegenheiten

(1) Der Hessischen Bezügestelle wird
für den Geschäftsbereich des Hessischen
Ministerpräsidenten die Befugnis übertra-
gen,
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1. nach § 28 Abs. 2, 3 und 7 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes die Stufe
des Grundgehaltes festzusetzen,

2. die Besoldung und die Amtsbezüge
festzusetzen, zu berechnen und die
Zahlung anzuordnen,

3. besoldungsrechtliche Anpassungen
und strukturelle Besoldungsänderun-
gen durchzuführen,

4. zuviel gezahlte Bezüge nach § 12
Abs. 2 des Hessischen Besoldungsge-
setzes zurückzufordern, soweit die
Überzahlung auf einer Maßnahme
nach Nr. 1 bis 3 beruht oder Anwär-
terbezüge wegen Nichterfüllung von
Auflagen nach § 58 Abs. 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes zurückzu-
zahlen sind,

5. Anwärterbezüge nach § 63 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes zu kürzen,

6. nach § 12 Abs. 2 Satz 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes aus Billig-
keitsgründen

a) von der Rückforderung ohne
Rücksicht auf die Höhe der Über-
zahlung bis zu 500 Euro im Einzel-
fall abzusehen,

b) die Zahlung von Rückforderungs-
beträgen bis zu 2 500 Euro in bis
zu 36 Monatsraten, von Rückfor-
derungsbeträgen bis zu 10 000
Euro in bis zu 18 Monatsraten zu-
zulassen,

7. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 bis 5 zu entschei-
den.

(2) Dem Regierungspräsidium Kassel
wird abweichend von Abs. 1 Nr. 2 die Be-
fugnis übertragen, die Bezüge nach § 4
Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgeset-
zes festzusetzen.

§ 7

Zuständigkeiten nach dem Hessischen
Reisekostengesetz und dem 

Hessischen Umzugskostengesetz

(1) Die Hessische Staatskanzlei ist zu-
ständig für die Anordnung oder Geneh-
migung von Dienstreisen und Reisen zur
Fortbildung sowie für die Zusage der Um-
zugskostenvergütung für die Leiterinnen
und Leiter der in § 1 aufgeführten Dienst-
stellen.

(2) Als genehmigt gelten für Leiterin-
nen und Leiter der in § 1 aufgeführten
Dienststellen Dienstreisen

1. innerhalb des Landes Hessen,

2. innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland bis zur Dauer von fünf
Tagen.

(3) Die in § 1 aufgeführten Dienststel-
len sind für ihren Zuständigkeitsbereich
zuständig für die

1. Bewilligung von ungemindertem Ta-
gegeld über die ersten zehn Tage hi-
naus bis zu 30 weiteren Tagen nach 

§ 9 Abs. 2 des Hessischen Reisekos-
tengesetzes,

2. Bewilligung von Trennungsreisegeld
über die ersten zehn Tage hinaus bis
zu 30 weiteren Tagen nach § 1 Abs. 1
Satz 2 der Hessischen Trennungs-
geldverordnung vom 20. Oktober
2011 (GVBl. I S. 657), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 31. Okto-
ber 2016 (GVBl. S. 190),

3. Zusage der Umzugskostenvergütung
nach § 14 Nr. 1 des Hessischen Um-
zugskostengesetzes und Entschei-
dungen nach § 14 Nr. 2 bis 4 des Hes-
sischen Umzugskostengesetzes.

(4) Der Hessischen Bezügestelle wird,
soweit in den Abs. 1 bis 3 nichts anderes
bestimmt ist, für den Geschäftsbereich
des Hessischen Ministerpräsidenten die
Befugnis übertragen,

1. Reisekosten nach dem Hessischen
Reisekostengesetz zu erstatten,

2. Umzugskostenvergütung zu gewäh-
ren und

3. Trennungsgeld zu bewilligen und zu
gewähren.

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 kann die Er-
stattung von Reisekosten nach dem Hes-
sischen Reisekostengesetz durch die
Dienststelle erfolgen, in deren Interesse
oder Auftrag die Reise durchgeführt wur-
de, wenn die Erstattung von Reisekosten
nicht in elektronischer Form beantragt
wurde und eine Abgabe an die Hessische
Bezügestelle unzweckmäßig ist, zum Bei-
spiel, weil die Erstattung im unmittelba-
ren Zusammenhang mit der Anweisung
anderer Leistungen erfolgen kann.

§ 8

Zuständigkeiten für die 
Entscheidung über Widersprüche

Die Befugnis, über Widersprüche in
Verfahren nach § 54 Abs. 1 des Beamten-
statusgesetzes zu entscheiden, wird, so-
weit die oberste Landesbehörde den Ver-
waltungsakt nicht selbst erlassen hat,

1. dem Hessischen Statistischen Landes-
amt und der Hessischen Landeszen-
trale für politische Bildung in den Fäl-
len der §§ 1, 3 bis 5 Abs. 1 und § 7
Abs. 3,

2. dem Regierungspräsidium Kassel in
den Fällen des § 2 für den Geschäfts-
bereich des Hessischen Ministerpräsi-
denten,

3. der Hessischen Bezügestelle in den
Fällen des § 7 Abs. 4 Satz 1,

4. der nach § 7 Abs. 4 Satz 2 zuständi-
gen Dienststelle in den dort genann-
ten Fällen

übertragen.

§ 9

Zuständigkeitsvorbehalt

Die Befugnisse nach § 1 Nr. 2 bis 7 und
9, den §§ 3 und 5 Abs. 1, § 7 Abs. 3 blei-
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ben der Hessischen Staatskanzlei für die
Leiterinnen und Leiter der in § 1 aufge-
führten Dienststellen vorbehalten.

§ 10

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung über Zuständigkeiten
in beamtenrechtlichen Personalangele-
genheiten im Geschäftsbereich des Hessi-

schen Ministerpräsidenten vom 30. No-
vember 2012 (GVBl. S. 571)1) wird aufge-
hoben.

§ 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 6. September 2017

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

1) Hebt auf FFN 320-196
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